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      Berlin, den 18.06.2015 
 

 
Änderung Bundesurlaubsgesetz 
Urteil Bundesarbeitsgericht vom 06.05.14 – 9 AZR 678/12 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin Schwesig, 

 

mit o.a. Urteil hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass bei der 

Vereinbarung von unbezahltem Sonderurlaub zwischen 

Arbeitsvertragsparteien die Suspendierung der wechselseitigen 

Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht das 

Entstehen gesetzlicher Urlaubsansprüche aus dem 

Bundesurlaubsgesetz (BUrLG) verhindert. 

 

Damit bleibt der für die Zeit des Sonderurlaubs entstehende 

Urlaubsanspruch bestehen, da es dafür allein auf das Bestehen des 

Arbeitsverhältnisses ankomme und nicht auf die tatsächlich erbrachte 

Arbeitsleistung. Diese Entscheidung führt nun im Ergebnis dazu, dass 

zahlreiche Kommunen – auch aufgrund entsprechender Empfehlungen 

des Kommunalen Arbeitgeberverbandes – Anträge auf längere 

Sonderurlaube mit Blick auf die entstehenden Urlaubsansprüche 

wegen des Bestehens zwingender dienstlicher Belange 

(Kostenbelastung) ablehnen. 

 

Die Möglichkeit, unbezahlten Sonderurlaub zu nehmen, bietet auch 

nach Einführung von Eltern- bzw. Pflegezeit oder dem Sabbatjahr 

darüber hinausgehende Chancen für Familien, flexibel auf die 

Anforderungen aus persönlichen Planungen (berufliche Weiterbildung, 

Kinderbetreuung, pflegebedürftige Angehörige) reagieren zu können. 

Entfällt nunmehr diese Möglichkeit, wird die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf wesentlich verschlechtert. Die positiven Ziele des 

Sonderurlaubs, der vor Jahrzehnten u.a. deshalb eingeführt wurde, 

damit Frauen wegen längerer Kinderbetreuungszeiten ihr 

Arbeitsverhältnis nicht mehr kündigen mussten, werden damit 

konterkariert.  

Bundesministerin 
Frau Manuela Schwesig 
BMFSFJ 

Glinkastraße 24 
10117 Berlin 
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Es kann nicht sein, dass die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im Ergebnis dazu 

führt, dass Frauen und Männer sich künftig nicht für Beruf und Familie entscheiden 
können, sondern wieder abwägen müssen, welchen Weg sie gehen dürfen, Beruf oder 
Familie.  

 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, im BurlG einen entsprechenden Ausnahmetatbestand 

für das Ruhen eines Arbeitsverhältnisses einzuführen. Nur darüber werden aus unserer 

Sicht für die Beschäftigten Entscheidungsmöglichkeiten zur Vereinbarkeit der 

persönlichen Lebensplanung mit beruflichen Gegebenheiten zugelassen, und es wird die 

bisherige erprobte Praxis im Umgang mit Sonderurlaub wieder Anwendung finden.  

 

 

  
Freundliche Grüße 
    

 
Beate Ebeling     Petra Borrmann 
für die Bundessprecherinnen 


